
 
 

 
 

 
Ö F F E N T L I C H E   B E K A N N T M A C H U N G 

 
 

über die Teileinziehung eines öffentlichen Weges 
im Gewann Stammberg 

 
 

 
Die Stadt Tauberbischofsheim gibt die Einziehung und die Aufgabe der Nutzung als öffentliche 
Verkehrsfläche einer Teilfläche von ca. 471 m² vom Grundstück Flst.-Nr. 7391, Gewann 
Stammberg, der Gemarkung Tauberbischofsheim nach § 7 des Straßengesetzes Baden-
Württemberg bekannt. Der Umfang der einzuziehenden Fläche ergibt sich aus einem beim 
Ordnungsamt vorliegenden Lageplan. Dieser kann zu den üblichen Öffnungszeiten im Rathaus 
Tauberbischofsheim, Verwaltungsgebäude Klosterhof, Hauptstraße 35, Zimmer 112, eingesehen 
werden. 
 
Diese Verfügung gilt gem. § 41 Abs. 4 Landesverwaltungsverfahrensgesetz mit dem auf diese 
Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieser Verfügung bei 
der Stadt Tauberbischofsheim mit Sitz in Tauberbischofsheim Widerspruch eingelegt werden.  
 
 
Tauberbischofsheim, den 15. Januar 2024 
 
 
Anette Schmidt 
Bürgermeisterin 
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